
Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die der Klägerin mit Schreiben vom 30. Oktober 2008 mit-
geteilte Entscheidung der Kommission, das von der Klägerin
auf die Ausschreibung VT/2008/019 — EMPL EESSI für „IT-
Dienstleistungen und Produkte im Rahmen des Projekts
Elektronischer Austausch von Informationen über Soziale
Sicherheit (EESSI)“ (1) eingereichte Angebot abzulehnen, und
alle folgenden Entscheidungen, einschließlich derjenigen, den
Auftrag an den erfolgreichen Bieter zu vergeben, für nichtig
zu erklären;

— die Kommission zu verurteilen, den der Klägerin durch das
fragliche Vergabeverfahren entstandenen Schaden in Höhe
von 883 703,50 Euro zu ersetzen;

— der Kommission die im Zusammenhang mit der Klage ent-
standenen Kosten und Auslagen selbst im Falle eine Klageab-
weisung aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Im vorliegenden Fall beantragt die Klägerin die Nichtigerklärung
der Entscheidung der Beklagten, das von der Klägerin auf die
Ausschreibung VT/2008/119 — EMPL CAD A/17543 für IT-
Dienstleistungen und Produkte im Rahmen des Projekts Elekt-
ronischer Austausch von Informationen über Soziale Sicherheit
(EESSI) eingereichte Angebot abzulehnen und den Auftrag an
den erfolgreichen Bieter zu vergeben. Außerdem verlangt sie
Ersatz für den Schaden, der ihr durch das Vergabeverfahren ent-
standen sei.

Die Klägerin stützt ihre Klage auf vier Gründe.

Erstens habe die Kommission den erfolgreichen Bieter im
Zusammenhang mit zahlreichen anderen Ausschreibungen
bevorzugt behandelt und ihn beim vorliegenden Vergabeverfah-
ren begünstigt. Außerdem habe die Beklagte die Klägerin dabei
systematisch benachteiligt.

Zweitens habe die Kommission die Regelungen über die Aus-
schlusskriterien des Leistungsverzeichnisses außer Acht gelassen
und dadurch gegen die Art. 93 und 94 der Haushaltsord-
nung (2), gegen die Art. 133a und 134 der Durchführungsvor-
schriften hierzu sowie gegen Art. 45 der Richtlinie
2004/18/EG (3) verstoßen.

Drittens habe die Beklagte bei der Bewertung des Angebots der
Klägerin durch den Bewertungsausschuss mehrere offensichtliche
Beurteilungsfehler begangen.

Viertens habe die Beklagte ihre Bewertung des Angebots der Klä-
gerin auf allgemeine und willkürliche Erwägungen gestützt, ihre
Entscheidung nicht begründet und in diesem Zusammenhang
mehrere offensichtliche Beurteilungsfehler begangen.

(1) ABl. 2008/S 111-148213.
(2) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni

2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 248, S. 1).

(3) Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Ver-
gabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungs-
aufträge (ABl. L 134, S. 114).

Klage, eingereicht am 19. Januar 2009 — Stella
Kunststofftechnik/HABM — Stella Pack (Stella)

(Rechtssache T-27/09)

(2009/C 82/50)

Sprache der Klageschrift: Deutsch

Parteien

Klägerin: Stella Kunststofftechnik GmbH (Eltville, Deutschland)
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin M. Beckensträter)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Stella Pack
Sp. z o. o. (Lubartow, Republik Polen)

Anträge der Klägerin

— Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom
13.11.2008, zugestellt am 19.11.2008, aufzuheben und
festzustellen, dass der Verfallsantrag vom 22.12.2006 als
unzulässig abzuweisen war;

— hilfsweise, unter Aufhebung der Entscheidung vom
13.11.2008 einschließlich der der Nichtigkeitsabteilung vom
27.2.2008 die Entscheidung über den Verfallsantrag vom
22.12.2006 auszusetzen, bis das Widerspruchsverfahren zu
Widerspruch B 863177 rechtskräftig abgeschlossen ist;

— die erstattungsfähigen Kosten einschließlich des Ausgangsver-
fahrens einschließlich der des Beklagten der Streithelferin
aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Verfallserklärung beantragt
wurde: die Wortmarke „Stella“ für Waren der Klassen 6, 8, 16,
20 und 21 (Gemeinschaftsmarke Nr. 15 479)

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: die Klägerin

Antragstellerin im Verfahren zur Erklärung des Verfalls: Stella Pack
Sp. z o.o.

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Erklärung des Verfalls der
betroffenen Gemeinschaftsmarke für bestimmte Waren der Klas-
sen 6, 8, 16 und 20

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der
Beschwerde der Klägerin
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Klagegründe: Von Amts wegen im Verfahren zur Erklärung des
Verfalls zu beachtende Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verord-
nung (EG) Nr. 40/94 (1) und der Verordnung (EG)
Nr. 2868/95 (2) seien unberücksichtigt geblieben.

(1) Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über
die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1)

(2) Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember
1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1)

Klage, eingereicht am 21. Januar 2009 — Park/HABM —

Bae (PINE TREE)

(Rechtssache T-28/09)

(2009/C 82/51)

Sprache der Klageschrift: Deutsch

Parteien

Kläger: Mo-Hwa Park (Hillscheid, Deutschland) (Prozessbevoll-
mächtigter: Rechtsanwalt P. Lee)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Chong-
Yun Bae (Berlin, Deutschland)

Anträge des Klägers

— Die angegriffene Entscheidung der Vierten Beschwerde-
kammer des HABM vom 13.11.08, R 1882/2007-4, aufzu-
heben und

— dem Streithelfer die Kosten des Verfahrens einschließlich der
im Laufe des Beschwerdeverfahrens angefallenen Kosten auf-
zuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Verfall beantragt wurde: die
Bildmarke „PINE TREE“ für Waren der Klasse 28 (Gemeinschafts-
marke Nr. 318 857)

Inhaber der Gemeinschaftsmarke: Chong-Yun Bae

Antragsteller im Verfahren zur Erklärung des Verfalls: der Kläger

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Erklärung des Verfalls der
betroffenen Gemeinschaftsmarke

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und Zurückweisung des Antrags auf Erklärung des
Verfalls der betroffenen Marke

Klagegründe: Unzulässigkeit der Beschwerde und Fehlen einer
rechtserhaltenden Benutzungshandlung bezüglich der betroffe-
nen Gemeinschaftsmarke nach Art. 15 und 50 Abs. 1, S. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 40/94 (1).

(1) Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über
die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1)

Klage, eingereicht am 21. Januar 2009 — Engelhorn/HABM
— The Outdoor Group (peerstorm)

(Rechtssache T-30/09)

(2009/C 82/52)

Sprache der Klageschrift: Deutsch

Parteien

Klägerin: Engelhorn KGaA (Mannheim, Deutschland) (Prozessbe-
vollmächtigter: Rechtsanwalt W. Göpfert)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: The Out-
door Group Limited (Northampton, Vereinigtes Königreich)

Anträge der Klägerin

— Die Entscheidung R-167/2008-5 der 5. Beschwerdekammer
des HABM vom 28. Oktober 2008 aufzuheben und

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: die Klägerin

Betroffene Gemeinschaftsmarke: die Wortmarke „peerstorm“ für
Waren und Dienstleistungen der Klasse 25 (Gemeinschaftsmarke
Nr. 4 115 382)

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken-
oder Zeichenrechts: The Outdoor Group Limited

Entgegengehaltenes Marken- oder Zeichenrecht: die Wortmarke
„PETER STORM“ für Waren der Klasse 25 (Gemeinschaftsmarke
Nr. 833 566) sowie die britische Marke „PETER STORM“ für
Waren der Klasse 18

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider-
spruchs

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der Entscheidung
der Widerspruchsabteilung und Zurückweisung der Markenan-
meldung
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